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Unrechtsbewusstsein gehört nicht zum Vorsatz (II) 
 

BGE 107 IV 205, 207 E. 3: 

„Der Beschwerdeführer bestreitet auch den subjektiven Tatbestand. 
Was er zur Begründung vorbringt, geht an der Sache vorbei. Ob 
der Beschwerdeführer um die Strafbarkeit der Nichtbezahlung der 
abgezogenen Arbeitnehmerbeiträge wusste oder nicht, ist für die 
Beantwortung der Frage, ob er vorsätzlich handelte, bedeutungs-
los. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts ge-
hört zum Vorsatz (…) nur das auf die objektiven Merkmale des De-
liktstatbestandes bezogene Wissen und Wollen, nicht aber auch 
das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit oder gar dasjenige der 
Strafbarkeit. 


